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Die Kompagnie verfügt neben dem Trp. Fourier noch über einen Magazinfourier,
der sich ausschliesslich mit der Lagerbuchhaltung und den damit zusammenhängen-
den administrativen Arbeiten befasst. Er führt eine Betriebsstoff- und Gebinde-
kontrolle (Form. 13.58). Die Betriebsstoffe werden bis auf weiteres noch gegen das

übliche Gutscheinformular 17.31 (R 10) abgegeben, welches aber von der zu ver-
sorgenden Truppe ordnungsgemäss gestempelt und vom Verantwortlichen für den

MWD oder dessen Beauftragten unterzeichnet sein muss.
Für den Ernstfall wird noch als Parallelorganisation das in der Schweiz vorhandene,
sehr dichte zivile Tankstellennetz für die Versorgung der Armee beigezogen. Die
Auffüllung der dafür speziell bestimmten Tankstellen hätte dann ebenfalls durch die
Betrst. Kp. zu erfolgen, und zu diesem Zweck würden ihr eine Anzahl requirierter
Motorzisternen zugeteilt.
Organisatorisch setzt sich die Betrst. Kp. zusammen aus einem Kdo. Zug, einem

Lagerzug und zwei Betrst. Zügen. Der Lagerzug füllt die Treibstoffe in Kanister ab

und verwaltet die Vorräte, währenddem die Betrst. Züge die Fassungsplätze organi-
sieren und die Betriebsstoffe an die Truppe abgeben.
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Die auf Seite 201 «Der Fourier» Juli/August 1957 veröffentlichten Richtpreise haben auch für die
Monate September und Oktober 1957 Gültigkeit, ausgenommen
Fleisch bis Fr. 4.40 per kg frisches Fleisch von inländischen Kühen der Kategorie II C (hoch-

stens 20%Knochen)
Stroh bis Fr. 10.50 per 100 kg in Ballen gepresst franko Kantonnement geliefert;

bis Fr. 6.50 per 100 kg Inlandstroh in Garben franko Kantonnement geliefert.
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«Fachtechnische Fragen aller Art können jederzeit in dreifacher Ausfertigung dem Präsidenten
der Zentraltechnischen Kommission, Fourier Bossert Rudolf, Arlesheimerstrasse 17, Basel, einge-
reicht werden.
Die Geschehnisse, die einer Frage zugrunde liegen, müssen genau beschrieben werden. Die Frage
wird von der ZTK im Rahmen dieser Rubrik beantwortet. Der Name des Fragestellers soll nur
als Absender auf dem Briefumschlag aufgeführt werden. Die mit der Beantwortung beauftragten
Stellen erfahren also den Namen eines Fragestellers nicht.
Die Benützung dieser «Fachtechnische Ecke» steht nicht nur den Mitgliedern des SFV, son-
dem überhaupt allen Lesern unseres Verbandsorgans offen.»

1. Frage:

Ein Zugführer rückt mit seinem Pw. ein und garagiert diesen am Mob. PI. Am Entlassungstag
fährt er auf direktem Weg mit diesem Pw. nach Hause. Die Billetkosten können nicht entschädigt
werden. Ist er aber durch die EMV versichert, wenn er verunfallen sollte? (grösseres Risiko!)

Antwort;
Sobald dieser Offizier zu einer besoldeten Dienstleistung einrückt, stehen ihm für seine Person die
üblichen Leistungen der EMV zu, sofern ihm auf der Fahrt zum Mob. PI. oder auf der Heimreise
vom Entlassungsort (direkter Weg!) ein Unfall zustossen sollte. Die EMV befasst sich nicht mit
der Prüfung der Frage, ob der Offizier für die Benützung seines privaten Motfz. eine Entschädi-

gung bezog oder nicht.
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